
Stand: 12/2014 

Einverständniserklärung  
 
der gesetzlichen Vertreter/ des gesetzlichen Vertreters zum Antrag auf Ausstellung eines 

 
 Bundespersonalausweis  

(erforderlich, wenn der Ausweisbewerber das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder für  
ihn ein Betreuer oder Pfleger bestellt ist, der den Aufenthalt bestimmen kann) 

 Reisepass 
(erforderlich, wenn der Passbewerber das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder für ihn  
ein Betreuer oder Pfleger bestellt ist, der den Aufenthalt bestimmen kann) 

 Kinderreisepass 
(auch Verlängerung/Anpassung der biometrischen Daten), bitte Größe und Augenfarbe  
angeben 

Bitte beachten Sie, dass das Kind – unabhängig vom Alter – bei der Antragstellung  
zwingend anwesend sein muss! 

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass nicht alle Staaten den Kinderreisepass oder Personalausweis als 
Reisedokument akzeptieren. Ich muss mich/Wir müssen uns selbst z.B. bei der zuständigen Bot-
schaft/Konsulat informieren, welche Reisedokumente in dem entsprechenden Reiseland benötigt 
werden.  
  
Für 
 

________________________________________   _________________ 
Familienname, Vorname(n)      Geburtsdatum 

 
Größe: ____________ cm  Augenfarbe: ________________ 
 
Gesetzliche Vertreter: 

 
Vater: _____________________________ ______________________ 
   Familienname, Vorname(n)   Unterschrift 
 

Mutter: ____________________________ ______________________ 
   Familienname, Vorname(n)   Unterschrift 

 
Pfleger oder Betreuer, der den Aufenthalt bestimmen kann: 

 
   _____________________________ ______________________ 
   Familienname, Vorname(n)   Unterschrift 

Bei der Antragstellung muss eine sorgeberechtigte Person oder eine weitere, von den 
Sorgeberechtigten bevollmächtigte, volljährige Person anwesend sein. Alle gesetzlichen 
Vertreter sowie ggf.  die bevollmächtigte Person müssen zum Zwecke des 
Unterschriftenvergleichs ein Ausweisdokument bei der Antragstellung vorgelegen!!! Bestehen 
seitens des Bürgerbüros Zweifel bzgl. einer abweichenden Unterschrift, so hat der nicht 
anwesende Sorgeberechtigte das Dokument auf Verlangen des Bürgerbüros abzuholen. 
 
Sorgeerklärung: 
 

 Beide Eltern haben das Sorgerecht. Die Unterschriften beider Elternteile sind erforderlich. 

 Nur ein Elternteil hat das Sorgerecht. Mir ist bewusst, dass von mir ein entsprechender Nachweis 
     (Sorgerechtsbeschluss/Gerichtsurteil) im Original vorgelegt werden muss. 

 Nur für nicht-ehelich geborene Kinder: Nur die Mutter hat das Sorgerecht. Ich versichere, dass wir 
     keine gemeinsame Sorgeerklärung abgegeben haben. Eine Bestätigung des zuständigen Jugend- 
     amtes kann ich auf Verlangen einreichen. 
 

Beachten Sie bitte die Informationen auf Seite 2 dieses Formulars!!!  



Stand: 12/2014 

Zur Beantragung der Ausweise und Pässe müssen Sie grundsätzlich persönlich das 
Bürgerbüro der Stadt Gevelsberg aufsuchen. Bringen Sie dann bitte die nachfolgen-
den Unterlagen mit: 
 

� 1 biometrisches Passbild (unabhängig vom Alter) 

� Identitätsnachweis  
(z. B. gültiger/ungültiger Reisepass/Personalausweis, Geburtsurkunde, gültiger/un- 
gültiger Kinderreisepass oder Kartenführerschein, kein Schülerausweis etc.) 

� Antragsgebühr 
bar oder per EC-Karte (keine Kreditkarte) 

� Vollmacht und Ausweispapier des nicht vorsprechenden Elternteils 

� ggf. Nachweis über das Sorgerecht 

 
 
Gebühren: 

� Bundespersonalausweis  

bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres   22,80 € 
ab Vollendung des 24. Lebensjahres   28,80 € 
 

� vorläufiger Personalausweis (wird direkt vor Ort ausgestellt) 

Altersunabhängig  10,00 € 
 

� Kinderreisepass (wird direkt vor Ort ausgestellt) 

bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres   13,00 € 
 

� Verlängerung/Anpassung Kinderreisepass  
(wird direkt vor Ort ausgestellt) 

bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres     6,00 € 

Die Verlängerung/Anpassung ist nur möglich, solange 
der Kinderreisepass noch gültig ist! 

 
� Reisepass 

bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres   37,50 € 
ab Vollendung des 24. Lebensjahres   59,00 € 
Express-Aufschlag (wird innerhalb von 48 Std.  32,00 €  
                                werktäglich ausgestellt, wenn die 

           Antragstellung vor 11:30 Uhr erfolgt) 
 

� vorläufiger Reisepass (wird vor Ort ausgestellt) 

Altersunabhängig      26,00 € 

Bitte beachten Sie, dass ein vorläufiger Reisepass nur ausgestellt wird, sofern die Be- 
 antragung eines Express-Reisepasses nicht mehr möglich ist und zwingende Gründe  

für die Ausstellung vorliegen. Ein entsprechender Nachweis ist auf Verlangen vorzu- 
legen. 


